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► Nr.  VO/2021/09895
öffentlich

Lübeck, 12.03.2021
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster (JJK): Feststellung der 
Jahresabschlüsse 2013 und 2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.04.2021 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
18.05.2021 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
20.05.2021 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der Jahresabschluss 2013 mit einem Jahresergebnis von 0,00 € wird gem. § 92
 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H zur Kenntnis genommen.

2) Das tatsächlich erwirtschaftete Ergebnis von -69.172,05 € wird durch die Stiftung Hei-
ligen-Geist-Hospital HGH (nach dazu noch ausstehender Beschlussfassung durch 
die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zum Jahresabschluss 2013 der Stiftung 
HGH), ausgeglichen.

3) Der Jahresabschluss 2014 mit einem Jahresergebnis von 0,00 € wird gem. § 92
 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H zur Kenntnis genommen.

4) Das tatsächlich erwirtschaftete Ergebnis von -6.450,43 € wird durch die Stiftung Hei-
ligen-Geist-Hospital HGH (nach dazu noch ausstehender Beschlussfassung durch 
die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zum Jahresabschluss 2014 der Stiftung 
HGH), ausgeglichen.

 
5) Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2021/09782), der im Prüfungs

ausschuss am 10.03.2021 abschließend beraten wurde wird zur Kenntnis 
genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Die seitens der Stiftung erwirtschafteten Erträge sind nicht auskömmlich und werden daher 
durch immer noch solvente Stiftung Heiligen-Geist-Hospital im Rahmen des gleichartigen 
Stiftungszwecks ausgeglichen.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2021/09782
öffentlich

Lübeck, 18.02.2021

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 der 
Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster und der zugehörigen La-
geberichte

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentli-
chen Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) verwaltet. Es handelt sich 
um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse 
(JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 
Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA hat das RPA von dieser Regelung Ge-
brauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht 
aufgeführt. 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Die Stiftung JJK ist eine Anstaltsstiftung, d. h. sie setzt ihr Vermögen für den Stiftungszweck 
ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (dem Kloster und Waldflächen u. a. 
in Waldhusen) und Kapitalvermögen. 

Prüfungsgegenstand waren die JA der Jahre 2013 und 2014. Diese wurden im März 2020 
vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung fand 
von Juni bis September 2020 statt.  
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1.2 Vorjahre 

Der JA 2012 wurde am 28.05.2020 von der Bürgerschaft beschlossen.1 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz 

Inventur Es hat keine ordnungs-

gemäße Inventur statt-

gefunden. 

Eine baldmöglichst 

durchzuführende Inven-

tur kann für weitere 

Klarheit sorgen. 

Die Folgeinventur ist im 

April 2016 erfolgt und 

wird damit erst Prü-

fungsgegenstand für 

den JA 2016. 

JA 2011    

Aufnahme und Til-

gung von Krediten 

für Investitionen 

Der Ausweis des Zu-

schusses von der Stif-

tung Heiligen-Geist-Hos-

pital (HGH) in dieser Po-

sition ohne entspre-

chende Erläuterung im 

Anhang ist irreführend. 

Für künftige JA wird eine 

entsprechende Erläute-

rung vorgesehen. 

In den Anhängen zu den 

JA 2013 und 2014 ist 

der Ausweis des Zu-

schusses erläutert 

(siehe Tz. 2.3.2). 

JA 2012 

Eigenkapital Der Ausweis weicht von 

der vorgegebenen Glie-

derung ab. Freie und 

Zweckrücklage sind der 

Ergebnisrücklage zuzu-

ordnen. 

Bereits 2018 wurde eine 

entsprechende Anfrage 

an die Stiftungsaufsicht 

gesendet. Eine abschlie-

ßende Klärung konnte 

noch nicht erfolgen. 

Die Verwaltung wird ge-

beten, den aktuellen 

Stand mitzuteilen.  

Einzahlungen (EZ) 

aus Rückflüssen 

von Ausleihungen 

150 TEUR für die Ent-

nahme aus einer Fest-

geldanlage wurden hier 

ausgewiesen statt bei 

den Rückflüssen aus der 

Anlage liquider Mittel. 

Die Anlage des Festgel-

des bei der HL endete 

2015, sodass diese 

Problematik zukünftig 

nicht mehr auftreten 

wird. 

2013 und 2014 gab es 

keine Veränderungen 

bei der Festgeldanlage. 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 29.11.2012 von der Bürgerschaft beschlossen und im 
Januar 2013 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt. Über 
den Haushaltsplan 2014 beschloss die Bürgerschaft am 28.11.2013, die Vorlage beim In-
nenministerium erfolgte im Januar 2014. 

                                                      
1
 Vgl. VO/2020/08826. 
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2 Jahresabschluss 2013 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

2.1 Bilanz 2013 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 
(GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 
und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über 
den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. Freie Rücklage und 
Zweckrücklage sind der Ergebnisrücklage zuzuordnen. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreswerte stimmen mit den Schlusssalden des 
JA 2012 überein. Die Ergebnisrechnung stimmt mit dem Jahresüberschuss (0 EUR) und die 
Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln überein. Des Weiteren wurde die Übereinstim-
mung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbind-
lichkeitenspiegel) und mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. Die geprüften Posten 
der Bilanz werden im Folgenden erläutert. 

Weitere wesentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung 2013 geprüft wurden, sind: 

• Wald, Forsten, 

• Stiftungskapital, 

• Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied, 

• Freie Rücklage und 

• Zweckrücklage. 

2.1.1 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 179 758.704 EUR 759.399 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen bestanden hauptsächlich aus Forderungen ge-
genüber der HL aufgrund einer Termingeldanlage in Höhe von 750 TEUR. 

Bei der HL war die entsprechende Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. 
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2.1.2 Liquide Mittel 

 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 18 532.124 EUR 642.232 EUR 

Die Stiftung verfügt seit Ende 2012 über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto. Erheb-
liche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 31.12.2013 
lag vor. 

2.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 379 248.842 EUR 381.203 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahreswert um 132 TEUR 
erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen aus den Konten 3791991127 Verbindlichkeiten ge-
genüber der Stiftung HGH (192.777 EUR; 2012: 171.949 EUR) und 3791991132 laufende 
Verbindlichkeiten gegenüber der HL (142.838 EUR; 2012: 24.588 EUR) zusammen. Die Stif-
tung HGH und die HL bilanzierten Forderungen in gleicher Höhe gegenüber der Stiftung 
JJK.  

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stiftung HGH in Höhe von 21 TEUR re-
sultiert aus der Rückzahlungsverpflichtung für den Zuschuss 2013. Die Stiftung erhielt 
90 TEUR als geplanten Zuschuss, der zunächst vollständig als Verbindlichkeit gegenüber 
der Stiftung HGH eingebucht wurde. Mit Feststellung des vorläufigen Verlustes von 
69 TEUR wurden diese als Ertrag gebucht und die überschüssigen 21 TEUR verbleiben als 
Verbindlichkeit zur Rückzahlung an die Stiftung HGH in der Schlussbilanz. (Die tatsächli-
che Rückzahlung erfolgte erst 2018.) Auch die Rückzahlungsverpflichtungen aus Vorjahren 
(2010: 56 TEUR, 2011: 118 TEUR, 2012: -2 TEUR) sind 2013 noch in den Verbindlichkeiten 
enthalten.  

Die wesentliche Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten erfolgte durch die Zunahme 
der laufenden Verbindlichkeiten gegenüber der HL um 118 TEUR. Davon sind 89 TEUR auf 
die Abrechnung des Bereichs Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck (GMHL) für 
2013 zurückzuführen, die erst 2015 beglichen wurde. Weitere 21 TEUR wurden für die Ab-
schlussrechnung 2013 für die Waldbewirtschaftung gebildet. 

Eine weitere Abgrenzung der Rechnung des Stadtwaldes fand in Höhe von 25 TEUR inkl. 
Umsatzsteuer (USt) statt (siehe auch Tz. 2.2.1). Die sonstigen Verbindlichkeiten sind durch 
die „doppelte Abgrenzung“ um 25 TEUR zu hoch ausgewiesen. Zum JA 2014 wurden beide 
Verbindlichkeiten aufgrund der Waldbewirtschaftung 2013 wieder ausgebucht. 
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2.2 Ergebnisrechnung 2013 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-
nisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen Planan-
sätze sind korrekt dargestellt. Außerdem wurde die Ergebnisrechnung mit dem Finanz-
buchhaltungssystem abgeglichen. 

Im Folgenden wird die geprüfte Position dargestellt. Weitere wesentliche Positionen der Er-
gebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 ge-
prüft wurden, sind: 

• Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie 

• privatrechtliche Leistungsentgelte. 

2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
 2012 2013 

Kontengruppe 52 --272.158 EUR -252.786 EUR 

Es handelte sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Unterhaltung des Stiftsgebäu-
des in der Dr. Julius-Leber-Straße durch das GMHL (87.929 EUR; 2012: 99.988 EUR) und an 
den Bereich Stadtwald für die Bewirtschaftung der Wälder (99.569 EUR; 2012: 
110.229 EUR).  

Der fortgeschriebene Planansatz wurde um 37 TEUR überschritten. 15 TEUR wurden über-
planmäßig bewilligt für die Abrechnung der Waldbewirtschaftung (gedeckt durch Mehrein-
nahmen aus Holzverkäufen). Die weitere Planüberschreitung erfolgte durch eine Sachbu-
chung für die Abrechnung der Waldbewirtschaftung 2013. Für die Bewirtschaftung erhielt 
der Bereich Stadtwald unterjährig 54 TEUR. Die Abrechnung der tatsächlichen Leistung er-
folgte im Juni 2014, es waren noch 20.808 EUR (24.761 EUR inkl. USt) durch die Stiftung zu 
zahlen. Der Aufwand musste abgegrenzt werden, da die Rechnung erst nach dem 
31.12.2013 vorlag. Er wurde allerdings für 2013 zweimal gebucht, einmal mit und einmal 
ohne USt:  

Beleg 4930304 5221000500 an 3791502300 20.808 EUR und 

Beleg 993000809 5221000500 an 3791991132 24.761 EUR.  

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dadurch um 24.761 EUR zu hoch 
ausgewiesen (vgl. auch Tz. 2.1.3). Im JA 2014 ist der Aufwand durch die doppelte Abgren-
zung um 24.761 EUR zu niedrig ausgewiesen (siehe Tz. 3.2.2). 

Die Auszahlungen (AZ) für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) betragen nur 
165 TEUR. Die Differenz von 87 TEUR zu den Aufwendungen entstand hauptsächlich durch 
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die Abrechnung des GMHL, die erst im Folgejahr vorlag und deren Bezahlung erst 2015 er-
folgte.  

2.3 Finanzrechnung 2013 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen 
der Produkte 573006000 St. Johannis-Jungfrauenkloster, 98113200 Jahresabgrenzung Ver-
bindlichkeiten und 99210998 Stiftungsverrechnung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt 
übernommen und die fortgeschriebenen Planansätze richtig dargestellt. Die Übereinstim-
mung mit dem Finanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. 

Die Differenz aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten beträgt 20.828 EUR 
(Zeilen 37 und 40 der Finanzrechnung). In der Bilanz sind jedoch keine Verbindlichkeiten 
aus Krediten ausgewiesen. Diese Unstimmigkeit ist in dem falschen Ausweis des Zuschus-
ses von der Stiftung HGH in der Finanzrechnung begründet (näheres siehe Tz. 2.3.2). 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, die nicht 
bereits im Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert wurden. 

2.3.1 Fremde Finanzmittel 

 
 2012 2013 

Kontenart 672 Einzahlungen 815.016 EUR 129.324 EUR 

Kontenart 772 Auszahlungen -547.431 EUR -129.010 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen 
ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über Kassen 
oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß seit Ende 2012 ein Ge-
schäftskonto. Bis dahin bediente sie sich des städtischen Bereiches Buchhaltung und Finan-
zen, der für sie den Zahlungsverkehr über städtische Geschäftskonten abwickelte. In der 
ersten Jahreshälfte 2013 wurden noch Zahlungen in dieser Form abgewickelt. Es gab im Er-
gebnis dafür keine Zahlungen bei der Stiftung, sondern nur Verschiebungen von Forderun-
gen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebuchung der Kontenarten 672 
und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen. 

Zum JA wurden die noch verbliebenen Verbindlichkeiten (15 TEUR) für den Bilanzausweis 
umgebucht (37919911338 an 3791991133). Bei der Buchung wurden auch Finanzrech-
nungskonten (6868100000 an 7720000000) angesprochen, obwohl es sich um eine Sachbu-
chung ohne Zahlungsmittelfluss handelte. 
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In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen EZ und geleisteten AZ auszuweisen. Die Finanzrechnung der Stiftung JJK weist wesent-
liche Ein- und Auszahlungen aus, die nicht tatsächlich stattgefunden haben. Sie suggeriert 
durch den Ausweis fremder Finanzmittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende Gelder ver-
waltet wurden. Damit vermittelt die Finanzrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Umstand wird im Anhang er-
läutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). 

2.3.2 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen 

 
 2012 2013 

Kontenart 692 Einzahlungen 92.300 EUR 90.000 EUR 

Kontenart 792 Auszahlungen -94.382 EUR -69.172 EUR 

Es handelt sich bei der EZ um den geplanten Defizitausgleich von der Stiftung HGH. Der Zu-
schuss wird zunächst erfolgsneutral gegen eine Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung 
HGH verbucht. Erst wenn das vorläufige Jahresergebnis der Stiftung JJK bekannt ist, wird 
der Zuschuss in Höhe des Fehlbetrages als Ertrag verbucht. 2013 hatte die Stiftung JJK ei-
nen tatsächlichen Zuschussbedarf von 69 TEUR. Der Differenzbetrag wurde 2018 von der 
Stiftung JJK zurückgezahlt.  

Bei den 69 TEUR auf dem Auszahlungskonto handelt es sich um die Mitbuchung bei der Er-
fassung des tatsächlichen Zuschussbedarfs als Ertrag. Mit der Einbuchung des Ertrages 
wurde das Konto 6148000 und diese AZ zum Ausgleich gebucht. Tatsächlich hat zu diesem 
Zeitpunkt kein Zahlungsfluss stattgefunden, eine Sachbuchung wäre ausreichend gewesen. 

Der Ausweis in den gewählten Kontenarten 692/792 Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war bereits in den Vorjahren be-
anstandet worden.2 Der Ausweis wurde im Anhang erläutert, auf eine Korrektur sei seitens 
der Verwaltung verzichtet worden, da der Zuschuss nur bis zum Jahr 2016 erfolge.  

2.4 Anhang 2013 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. 

Er enthält die nach § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Insbesondere wurde er-
klärt, warum die fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung nicht die tatsächlichen Ver-
hältnisse der Stiftung abbilden. Auch der Ausweis des Zuschusses von der Stiftung HGH in 
der Finanzrechnung wurde erläutert. 

                                                      
2 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung JJK zum 31.12.2012 vom 18.12.2019, Tz. 2.3.3 Aufnahme und 

Tilgung von Krediten für Investitionen und Stellungnahme vom 07.02.2020, VO/2020/08826. 
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2.5 Lagebericht 2013 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 06.03.2020 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 
Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Jahresabschluss 2014 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

3.1 Bilanz 2014 

Formell gibt es bezüglich des Eigenkapitals noch dieselben Abweichungen vom Muster zu 
§ 48 GemHVO-Doppik wie im Vorjahr (siehe Tz. 2.1). 

In der Bilanz ist kein Jahresergebnis ausgewiesen. Auch wenn gemäß § 48 Abs. 3 GemHVO-
Doppik ein Bilanzposten entfallen kann, der keinen Betrag ausweist, empfiehlt das RPA für 
eine bessere Lesbarkeit auch einen ausgeglichenen Haushalt in der Bilanz durch den Bi-
lanzposten Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit 0 EUR darzustellen, zumal andere Bi-
lanzposten mit 0 EUR in der Bilanz ausgewiesen sind (sonstige öffentlich-rechtliche Forde-
rungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung). 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz 2013 
überein. Die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde 
die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forde-
rungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche Posten 
der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2014 geprüft 
wurden, sind: 

• Wald, Forsten, 

• Stiftungskapital, 

• Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied, 

• Freie Rücklage und 

• Zweckrücklage. 
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3.1.1 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 
 31.12.2013 31.12.2014 

Kontenart 179 759.399 EUR 818.146 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen bestanden hauptsächlich aus Forderungen ge-
genüber der HL aufgrund einer Termingeldanlage in Höhe von 750 TEUR, die in 2014 un-
verändert blieb und mit 0,4 % verzinst wurde. 

Außerdem beruhen Forderungen in Höhe von 28 TEUR gegenüber der Stadt auf Geschäfts-
beziehungen mit dieser. Weitere 33 TEUR entstanden durch das alte Zahlungsprinzip, bei 
dem Einzahlungen für die Stiftungen bei der HL Forderungen der Stiftung dieser gegenüber 
begründen. Allerdings sind sie in dieser Höhe nur entstanden, weil Anfang 2014 zum Aus-
gleich alter Verbindlichkeiten 38 TEUR an die HL ausgezahlt wurden, obwohl nur 15 TEUR 
Verbindlichkeiten zum Jahresanfang tatsächlich bestanden. Die Überzahlung entstand, da 
einige Forderungen für 2013 erst nach dieser Auszahlung erfasst wurden. Die Einzahlung 
zum tatsächlichen Ausgleich der Forderungen erfolgte erst 2016. 

Bei der HL waren die entsprechenden Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. 

3.1.2 Liquide Mittel 

 

 31.12.2013 31.12.2014 

Kontengruppe 18 642.232 EUR 713.540 EUR 

Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 
31.12.2014 lag vor. 

3.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

 
 31.12.2013 31.12.2014 

Kontenart 379 381.203 EUR 495.371 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben 2014 um 114 TEUR zugenommen. Sie setzen sich im 
Wesentlichen aus folgenden Konten zusammen: 
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Tabelle 2: Wesentliche sonstige Verbindlichkeiten 

Konto 31.12.2013 

EUR 

Veränderung 

EUR 

31.12.2014 

EUR 

3791502300 Sonstige Verbindlichkeiten 

(aus Rechnungsabgrenzung) 
20.808 70.376 91.184 

3791991127 Verbindlichkeiten ggü HGH 192.777 83.749 276.526 

3791991132 Verbindlichkeiten ggü HL 142.838 -28.531 114.307 

Die Stiftung HGH und die HL bilanzierten Forderungen in gleicher Höhe gegenüber der Stif-
tung JJK.  

Eine wesentliche Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten erfolgte durch die Zunahme 
der Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen. Diese sind vor allem auf die Schlussrechnung des 
Bereiches Stadtwald für die Waldbewirtschaftung 2014 zurückzuführen. Für die Rechnung 
aus Februar 2015 wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von 73 TEUR gebildet; im Vorjahr 
mussten nur 21 TEUR abgegrenzt werden. 

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stiftung HGH in Höhe von 84 TEUR re-
sultiert aus der Rückzahlungsverpflichtung für den Zuschuss 2014. Die Stiftung erhielt 
90 TEUR als geplanten Zuschuss, der zunächst vollständig als Verbindlichkeit gegenüber 
der Stiftung HGH eingebucht wurde. Mit Feststellung des vorläufigen Verlustes von 6 TEUR 
wurden diese als Ertrag gebucht und die überschüssigen 84 TEUR verbleiben als Verbind-
lichkeit zur Rückzahlung an die Stiftung HGH in der Schlussbilanz. (Die tatsächliche Rück-
zahlung erfolgte erst 2018.) Auch die Rückzahlungsverpflichtungen aus 2010-2013 
(193 TEUR) sind 2014 noch in den Verbindlichkeiten enthalten.  

Bei dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber der HL handelt es sich hauptsächlich 
um die Ausbuchung der fehlerhaft zweifach abgegrenzten Schlussrechnung für die Wald-
bewirtschaftung 2013 (siehe Tz. 2.1.3). 

3.2 Ergebnisrechnung 2014 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und dem zu-
gehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und 
die fortgeschriebenen Planansätze sind korrekt dargestellt. Des Weiteren wurde die Über-
einstimmung der Ergebnisrechnung mit den Abschreibungen im Anlagenspiegel und mit 
den Zahlen des Finanzbuchhaltungssystems überprüft. 

Die wesentlichen Positionen wurden geprüft und werden im Folgenden erläutert.  
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3.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 
 2013 2014 

Kontenarten 441, 442 und 446 221.085 EUR 279.073 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Erträgen 
zusammen. 

Tabelle 3: Wesentliche privatrechtliche Leistungsentgelte 

Konto 2013 

EUR 

Veränderung 

EUR 

2014 

EUR 

4411000/1 Mieten und Pachten 105.186 - 6.862 98.324 

4421000    Verkauf von Vorräten 110.141 70.354 180.495 

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich hauptsächlich um die Mieten der Stiftsdamen 
(89 TEUR). Bei dem Verkauf von Vorräten handelt es sich fast ausschließlich um Holzver-
käufe des Bereichs Stadtwald aus den Revieren Falkenhusen und Waldhusen für die Stif-
tung, der gegenüber dem Vorjahr erheblich gesteigert wurde. 

Die Erträge sind in der Höhe plausibel und die zugehörigen Einzahlungen (Kontenarten 641, 
642 und 646) stimmig. 

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
 2013 2014 

Kontengruppe 52 -252.786 EUR -238.543 EUR 

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich aus Kosten für die Unterhaltung des Stifts-
gebäudes (137 TEUR) und für die Waldbewirtschaftung durch den Bereich Stadtwald (102 
TEUR) zusammen. 

Die Schlussrechnung für die Waldbewirtschaftung 2014 vom 05.02.2015 belief sich auf ins-
gesamt (netto) 127 TEUR. Wie bereits unter Tz. 2.2.1 beschrieben wurde die Schlusszahlung 
für 2013, die in 2014 erfolgte, doppelt abgegrenzt. Dadurch sind die Aufwendungen 2014 
um 25 TEUR zu niedrig ausgewiesen. Da in beiden Jahren der vorläufige Fehlbetrag durch 
einen Zuschuss von der Stiftung HGH ausgeglichen wurde, hatte der falsche Ausweis der 
Aufwendungen keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Stiftung JJK. 

Die AZ für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) betragen nur 190 TEUR. Die Dif-
ferenz von 48 TEUR zu den Aufwendungen entstand hauptsächlich durch die Abgrenzung 
von städtischen Rechnungen. Die Rechnung des GMHL für die Bauleitkosten 2014 über 
10 TEUR wurde erst im Dezember 2015 erstellt und gezahlt. 2014 wurde die Schlussrate für 
die Waldbewirtschaftung 2013 (21 TEUR) gezahlt, 2015 die Schlussrate 2014 (73 TEUR). 
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Dadurch sind die AZ um 52 TEUR niedriger als der Aufwand. Durch die fehlerhaft doppelte 
Abgrenzung der Schlussrechnung 2013 (brutto) wiederum sind die Aufwendungen 25 TEUR 
zu niedrig ausgewiesen, sodass insgesamt die AZ für die Waldbewirtschaftung 27 TEUR 
niedriger sind als der Aufwand. 

3.3 Finanzrechnung 2014 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen 
der Produkte 573006000 St. Johannis-Jungfrauenkloster, 98113200 Jahresabgrenzung Ver-
bindlichkeiten und 99210998 Stiftungsverrechnung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen Planansätze 
und die Vorjahreszahlen wurden richtig dargestellt. Die Übereinstimmung mit dem Finanz-
buchhaltungssystem wurde überprüft. 

Die Differenz aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten (83.750 EUR, Zeilen 
37 und 40 der Finanzrechnung) stimmt nicht mit der Veränderung der Verbindlichkeiten in 
der Bilanz (0 EUR) überein. Dies ist in dem falschen Ausweis des Zuschusses von der Stif-
tung HGH in der Finanzrechnung begründet (näheres siehe Tz. 3.3.2). 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, die nicht 
bereits im Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert wurden. 

3.3.1 Fremde Finanzmittel 

 
 2013 2014 

Kontenart 672 Einzahlungen 129.324 EUR 253.728 EUR 

Kontenart 772 Auszahlungen -129.010 EUR -253.888 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen 
ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über Kassen 
oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Um derartige Zahlungen handelte es sich 
nicht. 

Die Stiftung besaß seit Ende 2012 ein Geschäftskonto. Bis dahin bediente sie sich des städ-
tischen Bereiches Buchhaltung und Finanzen, der für sie den Zahlungsverkehr über städti-
sche Geschäftskonten abwickelte. Durch die Bebuchung der Kontenarten 672 und 772 
wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen. Anfang 2013 sind noch Zahlungen nach 
der alten Systematik erfolgt, für 2014 hätte man stark rückläufige EZ und AZ bei den frem-
den Finanzmitteln erwartet. Stattdessen kam es fast zu einer Verdoppelung des Ausweises. 

Von den ausgewiesenen EZ sind 48 TEUR Ergebnis von Umgliederungen von Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber der HL zum Jahresanfang bzw. Jahresabschluss. Bei der 
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Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten zum Jahresabschluss wurden je 
114 TEUR bei den EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln ausgewiesen. Bei diesen Buchun-
gen wurden auch Finanzrechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um Sachbuchun-
gen ohne Zahlungsmittelfluss handelte. 

Weitere 91 TEUR bei den EZ und 129 TEUR bei den AZ sind Ergebnis des Ausgleichs der 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL durch Zahlung zwischen städtischem 
und stiftungseigenem Konto. Allerdings wurden diese miteinander verrechnet. Tatsächlich 
hat es nur eine AZ in Höhe von 38 TEUR vom Stiftungskonto an die HL gegeben (siehe 
Tz. 3.1.1). 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen EZ und geleisteten AZ auszuweisen. Die Finanzrechnung der Stiftung JJK weist wesent-
liche Ein- und Auszahlungen aus, die nicht tatsächlich stattgefunden haben. Sie suggeriert 
durch den Ausweis fremder Finanzmittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende Gelder ver-
waltet wurden. Damit vermittelt die Finanzrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Umstand wird im Anhang er-
läutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). 

3.3.2 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen 

 
 2013 2014 

Kontenart 692 Einzahlungen 90.000 EUR 90.200 EUR 

Kontenart 792 Auszahlungen -69.172 EUR -6.450 EUR 

Es handelt sich bei der EZ um den geplanten Defizitausgleich von der Stiftung HGH. Bei den 
6 TEUR auf dem Auszahlungskonto handelt es sich um die Mitbuchung bei der Erfassung 
des tatsächlichen Zuschussbedarfs als Ertrag. Die Buchungen sind entsprechend den Bu-
chungen in 2013 erfolgt, auf die Ausführungen in Tz. 2.3.2 wird verwiesen.  

3.4 Anhang 2014 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA.  

Er enthält die nach § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Insbesondere wurde er-
klärt, warum die fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung nicht die tatsächlichen Ver-
hältnisse der Stiftung abbilden. Auch der Ausweis des Zuschusses von der Stiftung HGH in 
der Finanzrechnung wurde erläutert. 
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3.5 Lagebericht 2014 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 06.03.2020 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 
Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

4 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). In den La-
geberichten wird der Vermögenserhalt damit belegt, dass sich das Stiftungskapital und das 
Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied nicht verändert haben. Der Erhalt des Stif-
tungsvermögens war in beiden Jahren gegeben. 

Die Stiftung JJK setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge aus 
den Forsten und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Unter-
haltung und Verwaltung eines Stifts für alleinstehende Damen, die das 50. Lebensjahr über-
schritten haben, ein. 

Tabelle 4: Rücklagenentwicklung 

Freie Rücklage Zweckrücklage 

Jahr 

Anfangs- 

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Ein-

stellung 

EUR 

End-

bestand 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Ein-

stellung 

EUR 

End-

bestand 

EUR 

2005 122.538 0 0 122.538 218.735 112.343 0 106.392 

2006 122.538 0 5.464 128.002 106.392 0 8.197 114.589 

2007 128.002 0 9.556 137.558 114.589 0 14.333 128.922 

2008 137.558 0 51.709 189.267 128.922 0 77.564 206.486 

2009 189.267 0 18.062 207.329 206.486 81.033 27.094 152.547 

2010 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2011 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2012 207.329 0 34.744 242.073 152.547 0 52.116 204.663 

2013 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2014 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2013 und 2014 gab es keine Veränderungen bei den Rücklagen. 

5 Zusammenfassung 

Durch Zuschüsse von der Stiftung HGH in Höhe von 69 TEUR in 2013 und 6 TEUR in 2014 
konnte die Stiftung JJK in beiden Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Die Verände-
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rung des Zuschussbedarfs ist u. a. auf die fehlerhafte Abgrenzung der Schlussrechnung
20 1 3 ftir die Waldbewirtschaftung zurückzuführen.

Die Finanzrechnung der Stiftung JIK weist wesenfliche Ein- und Auszahlungen aus, die
nicht tatsächlich stattgefunden haben. Sie suggeriert durch den Ausweis fremder Finanz-
mittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Dies und der Ausweis
des Zuschusses bei der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten werden im Anhang
erläutert.

Die lA 2013 und 2014 vermitteln damit insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der vermögens-, Finanz- und Ertragslage der stiftung JJK.

Die Pnifung der Erhaltung des Stiftungsvermögens in 2013 und 2014 und der satzungsge-
mäßen verwendung der stiftungsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgender Textziffer bis zum 27.11.2020 erbe-
ten:

Tz. Bezeichnung Seite

Vorjahre

Unabhängig davon wird
handlung des Berichts ist

Lübeck, 19.10.2020
|  4 .9 0 2.07 . I  3  /  20 13-20 |  4
xelbu

(
- - . } - 1 t  t *

Dietei Sünder

Anlagen:

IA 2013 und Lagebericht der Stiftung JJK

IA 2014 und Lagebericht der Stiftung JJK

2

anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern. Eine Be-
ftir den 1 1.03.202t im Rechnungsprüfungsausschuss vorgesehen.

tG<"{+<r
Elke Kreutzer

1 .2

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung
St. Johannis-Iungfrauenkloster zum 37.1 2.20 1 3 und 3I.12.207 4

15
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Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung St. Johannis-
Jtmgfrauenkloster der.Jahre 2o'13 and 2014

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat mit  Schreiben vom 19.10.2020 seinen Bericht über die Prüfung der
Jahresabschlüsse 2013 und 2014 der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster vorgelegt. Dieser Bericht
schließt mit dem Ergebnis, dass die Jahresabschlüsse 20'13 und 2014 ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage widerspiegeln. Dies hat keine Auswirkung auf
die Gültigkeit der aufgestellten Abschlüsse

Das RPA bittet die Verwaltung um Stellungnahme zu der Textziffer '1.2 - Vorjahre. Nach den Anmerkungen
der dort abgebildeten Tabelle bezieht sich die erbetene Stellungnahme auf den Ausweis des
Stiftungsvermögens. Die Gliederung der Rücklagen in den vorliegenden Bilanzen weicht von dem Muster
nach $ 48 GemHVO-Doppik ab.
Hierzu wurde in einem Termin zwischen der der Stiftungsaufsicht vom Ministerium für Inneres, ländliche
Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein und der Verwaltung am 20.Q8.2020 beraten. Dabei
wurde vereinbart, dass die Verwaltung das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied den übrigen
Positionen des Stiftungskapitals zuordnet. Diese Zuordnung erfolgt auf Grundlage der vorliegenden
Unterlagen und wird der Stiftungsaufsicht daraufhin zur Genehmigung vorlegt. Hiermit wird einerseits den
Abweichungen zwischen den Rücklagen nach der Abgabenordnung und den Rücklagen nach der GemHVO-
Doppik Rechnung getragen. Anderseits wird auch die aus der Umstel lung auf die doppische Buchführung
resultierende Diskrepanz der rechnerisch auszugleichenden Bilanzseiten bereinigt. Dieses Verfahren wird

derzeit für die erste von der Hansestadt verwaltete Stiftung durchlaufen (insgesamt sind sieben Stiftungen
betroffen).
lm Rahmen der Überarbeitung des Eigenkapitals witd auch die Darstellung der Freien Rücklage und der
Zweckrücklage angepasst. Es ist korrekt, dass es sich bei diesen Positionen um einzelne Bestandteile der
Ergebnisrücklage handelt  und diese dementsprechend auch hier einzugl iedern sind. Die Werte und der
Ausweis der Bilanz sind hierdurch nicht verändert, lediglich die Gliederungsziffern der

sich von 1.02 auf 1.21 bzw. von 1.03 auf 1.22.Bi la

Md

der Hansestadt
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